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Text 

II. TEIL 

Sicherung 

§ 78. (1) Auf Grund eines Sicherstellungsauftrages (§ 232 der Bundesabgabenordnung) kann zur 
Sicherung von Abgaben und Abgabenstrafen schon vor Eintritt der Rechtskraft oder vor Ablauf der für 
die Leistung bestimmten Frist die Vornahme von Vollstreckungshandlungen angeordnet werden. 

(2) Zur Sicherung kann nur die Pfändung und Verwahrung beweglicher körperlicher Sachen und die 
Pfändung grundbücherlich nicht sichergestellter Geldforderungen und von Ansprüchen auf Herausgabe 
und Leistung beweglicher körperlicher Sachen vorgenommen werden. Wäre mit der Verzögerung der 
Geltendmachung der gepfändeten Forderung oder des gepfändeten Anspruches eine Gefährdung der 
Einbringlichkeit oder der Verlust von Regressrechten gegen dritte Personen verbunden, so kann die 
Überweisung zur Einziehung ausgesprochen werden. Auf Grund der verfügten Einziehung eingehende 
Beträge oder herausgegebene oder geleistete Sachen sind von der Abgabenbehörde in Verwahrung zu 
nehmen. Eine Verrechnung auf die Abgabenschulden und eine Verwertung der Sachen ist erst nach 
Eintritt der Vollstreckbarkeit und Wegfall von Einbringungshemmnissen (§ 230 BAO) zulässig. § 41a 
bleibt unberührt. 

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen des I. Teiles sinngemäß anzuwenden. Das 
Bundesministerium für Finanzen kann hinsichtlich der Gebühren und Kosten des 
Sicherstellungsverfahrens von den Grundsätzen des § 26 abweichende Anordnungen über die 
Voraussetzungen des Eintrittes der Zahlungspflicht treffen. 
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